Satzung des Fachverbandes der Standesbeamtinnen
und Standesbeamten

des Landes Rheinland-Pfalz e.V.
vom …………… 2010

I. Allgemeines
§ 1
Name und Sitz des Verbandes

1.   Der am 03. August 1948 in Koblenz gegründete Verband führt den Namen „Fachverband

      der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Landes Rheinland-Pfalz e.V.“
2.   Sitz des Verbandes ist die Landeshauptstadt Mainz.

3.   Der Verband ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Mainz eingetragen. Er ist Mit-

      glied des Bundesverbandes der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.

      (BDS).
4.   Alle Funktionsbezeichnungen sind im Einzelfall in der jeweiligen weiblichen und männ-

      lichen Sprachform zu verwenden.

§ 2
Zweck und Aufgaben des Verbandes

1.   Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
      Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck und Aufgaben des 

      Verbandes sind die Aus- und Fortbildung der Standesbeamten, der Mitarbeiter der

      Standesämter in Rheinland-Pfalz und deren Aufsichtsbehörden, die individuelle Beratung

      der Mitglieder in Fachfragen, die Förderung  des gegenseitigen Erfahrungsaustauschs

      zwischen den Mitgliedern und darüber hinaus mit dem BDS und den anderen Landesver-

      bänden sowie die Mitwirkung an der Fortentwicklung des Personenstandsrechts und

      anverwandter Rechtsgebiete.
2.   Der Satzungszweck und die in Abs. 1 genannten Aufgaben werden insbesondere durch die

      Durchführung von Lehrgängen für den im Personenstandswesen tätigen Personenkreis 

      verwirklicht.                                                                                                                                  

3.   Der Verband ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

      Zwecke und auch keine gewerkschaftlichen Ziele.

4.   Mittel des Verbandes dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die

      Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Verbandes. Es darf keine Person

      durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind, begünstigt werden. Die

      Gewährung von gesetzlich oder durch Vorstandsbeschluss festgelegten Entschädigungen

      bleibt unberührt.

II. Mitgliedschaft

§ 3

Mitgliedsfähigkeit
Mitglieder können sein:
1.   Standesbeamte und Mitarbeiter des Personenstandswesens und der standesamtlichen Auf-

      sichtsbehörden, auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst, und andere Personen des

      öffentlichen Rechts.

2.   Personen, die sich um das Personenstandswesen verdient gemacht haben oder deren Mit-

      gliedschaft dem Verband dienlich ist.

3.   Kreisfreie und große kreisangehörige Städte, Kreisverwaltungen, Verbandsgemeindever-

      waltungen und Gemeindeverwaltungen können korporative Mitglieder werden.

§ 4

Erwerb der Mitgliedschaft

1.   Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung erworben. Die Erklärung ist

      dem Vorstand einzureichen. Der Vorstand bestätigt die Aufnahme.

2.   Der Vorstand kann die Aufnahme ablehnen. Der Ablehnungsbescheid muss die Gründe

      und eine Berufungsbelehrung enthalten; er ist dem Beitrittserklärer zuzustellen.
3.   Gegen den Ablehnungsbescheid ist Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig.

      Die Berufung muss innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Ablehnungsbeschei-

      des beim Vorstand eingegangen sein. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit ein-

      facher Stimmenmehrheit.

§ 5

Beendigung der Mitgliedschaft

1.   Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss; bei korporativen Mitglie-

      dern auch durch Auflösung des Amtes.

2.   Durch Eintritt in den Ruhestand oder durch Ausscheiden aus dem Amt wird die Mitglied-

      schaft nicht beendet.

§ 6

Austritt

Der Austritt ist nur zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Die schriftliche Erklärung muss

bis zum 30. September dem Vorstand vorliegen.

§ 7

Ausschluss

1.   Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es trotz wiederholter schriftlicher Auf-

      forderung seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verband nach dieser Satzung nicht

      nachkommt, das Ansehen des Verbandes schädigt, seinen Mitgliedsbeitrag trotz zwei-

      maliger Mahnung nicht zahlt oder aus sonstigen in der Person des Mitglieds liegenden

      Gründen.

2.   Die Absicht des Ausschlusses ist dem Mitglied anzuzeigen und ihm Gelegenheit zur

      Rechtfertigung zu geben.

3.   Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Der Ausschlussbescheid muss die Gründe

      und eine Berufungsbelehrung enthalten. Er ist dem Mitglied zuzustellen.
4.   Gegen den Ausschlussbescheid ist Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Die 

      Berufung muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Ausschlussbescheides bei 

      dem Vorstand eingegangen sein.

§ 8

Ehrenmitglieder

1.   Personen, die sich um den Verband oder das Personenstandswesen besondere Verdienste

      erworben haben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

2.   Ehemalige Verbandsvorsitzende können zu Ehrenvorsitzenden ernannt werden.

3.   Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende werden auf Vorschlag des Vorstandes durch die

      Mitgliederversammlung ernannt. Sie sind  von der Beitragsleistung befreit. Sie können

      zu Sitzungen eingeladen werden; sie haben nur beratende Funktion.

§ 9

Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder sind berechtigt

1.   sich in allen Verbandsangelegenheiten an den Vorstand, insbesondere bei Fachfragen

      auch an die Fachberater zu wenden und beraten zu lassen,
2.   an den Aus- und Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen,

3.   an den sonstigen Veranstaltungen des Verbandes teilzunehmen, Vorschläge zu machen

      und abzustimmen.

4.   Anträge an die Mitgliederversammlung zu stellen,

5.   auf die Tätigkeit und Verwaltung des Verbandes nach den Bestimmungen dieser 

      Satzung Einfluss zu nehmen.

§ 10

Pflichten der Mitglieder

Die  Mitglieder sind verpflichtet, den Verband bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach

Kräften zu unterstützen, den satzungsgemäßen Beschlüssen der Verbandsorgane nach-

zukommen und durch Beiträge zur Deckung der Kosten des Verbandes beizutragen.

§ 11

Beiträge und Schulungsgebühr

Verwendung der Einnahmen

1.   Jahresbeiträge und Sonderbeiträge werden durch die Mitgliederversammlung festge-

      setzt.

2.   Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Beiträge am 

      01. Januar des Geschäftsjahres, bei Neuaufnahmen mit dem Eintritt fällig.

3.   Der Vorstand kann für den Besuch von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen durch

      Nichtmitglieder Entgelte festsetzen und erheben.

Organe des Verbandes, Verwaltung, Fachbeirat

§ 12

Organe

1.   Die Organe des Verbandes sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

2.   Der Vorstand kann einen Fachbeirat einsetzen.

§ 13

Mitgliederversammlung

1.   Die Mitgliederversammlung findet mindestens alle drei Jahre statt.
2.   Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Vorstandsbeschluss oder

      auf schriftliches Verlangen eines Viertels der Mitglieder unter Angabe der Gründe

      zu berufen.

3.   Der Vorstand setzt Zeit, Ort und Tagesordnung der Mitgliederversammlung fest.

      Die Einladung erfolgt schriftlich durch den Vorsitzenden spätestens einen Monat vor

      ihrem Termin unter Angabe der Tagesordnung.

§ 14

Zuständigkeit der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat im Besonderen

1.   über die Tagesordnung zu beschließen,

2.   über Änderungen der Satzung zu beschließen,

3.   den Vorstand und die Rechnungsprüfer zu wählen,

4.   den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und den Bericht der Kassenprüfer
      entgegenzunehmen,

5.   über die Entlastung des Kassenverwalters und des Vorstandes zu beschließen,

6.   die Beiträge festzusetzen,

7.   über die Verleihung von Ehrungen zu entscheiden,

8.   über Berufungen über abgelehnte Mitgliedschaften und über Einsprüche

      gegen Ausschlüsse zu entscheiden,

9.   über alle auf der Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen,

10. über die Auflösung des Verbandes zu beschließen.
§ 15

Beschlussfähigkeit, Abstimmungen, Anträge

1.   Eine ordnungsgemäß geladene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf

      die Zahl der erschienenen  Mitglieder beschlussfähig. Abstimmungsberechtigt ist 

      jedes Mitglied.

2.   Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, soweit die Satzung nichts

      anderes bestimmt, mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmen-

      gleichheit gilt als Ablehnung. Stimmenthaltungen werden bei der Feststellung der

      Stimmenmehrheit nicht mitgezählt. Dies gilt auch für Wahlen.

3.   Abstimmungen, auch Wahlen, erfolgen öffentlich, sofern nicht die Mitgliederver-

      sammlung im Einzelfall etwas anderes beschließt.

4.   Anträge zur Mitgliederversammlung sind, sofern die Satzung nichts anderes be-

      stimmt, spätestens sechs Wochen vor der Versammlung schriftlich mit Begründung 

      beim Vorstand einzureichen. Gehen sie erst nach erfolgter Einladung zur Versammlung
      ein, so können sie noch auf die Tagesordnung gesetzt werden (§ 14 Nr. 1), wenn min-

      destens die Hälfte der anwesenden Mitglieder dem zustimmt.

5.   Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von dem

      Schriftführer oder einem andern Vorstandsmitglied und dem Versammlungsleiter zu

      unterzeichnen.

§ 16
Vorstand

1.   Der Vorstand besteht aus

      1. dem Vorsitzenden,
      2. dem stellvertretenden Vorsitzenden,
      3. dem Schriftführer,
      4. dem Kassenverwalter,
      5. drei Beisitzern.
2.   Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung unter Leitung eines

      vom Vorstand benannten Wahlleiters mit einfacher Stimmenmehrheit auf die Dauer

      von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

      Der Vorstand soll zu den Wahlen einen Gesamtvorschlag unterbreiten. Die Mitglieder-

      versammlung kann eigene Vorschläge machen. 

      Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende werden einzeln gewählt. Die 

      übrigen Mitglieder können gemeinsam gewählt werden.

3.   Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Während der Amts-

      zeit ausscheidende Vorstandsmitglieder sind in der nächsten Mitgliederversammlung

      zu ersetzen. Bis dahin kann der verbleibende Vorstand ein anderes Mitglied berufen 

      und/oder die Aufgabenverteilung, ausgenommen die Aufgaben des Vorstandes im Sinne
      des § 17 Abs. 1, innerhalb des Vorstandes ändern.

§ 17

Zuständigkeit des Vorstandes

1.   Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzen-

      de. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis gilt: der Verband 

      wird durch seinen Vorsitzenden vertreten. Im Verhinderungsfall oder bei Beauftragung

      durch den Vorsitzenden vertritt sein Stellvertreter den Verband.

2.   Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder über

      alle Verbandsangelegenheiten soweit nicht die Mitgliederversammlung zuständig ist oder

      es sich um laufende Verwaltungsgeschäfte handelt. Er ist an die Beschlüsse der Mitglie-

      derversammlung gebunden.

      Bei Rechtsgeschäften ist eine persönliche Haftung gemäß § 54 BGB ausgeschlossen.

3.   Der Vorstand tritt bei Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, zusammen. Der Vor-
      sitzende setzt Zeit, Ort und Tagesordnung fest und lädt die Mitglieder des Vorstandes

      unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich ein. Zwischen Einladung und Sitzung muss

      mindestens eine Woche liegen.

4.   Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen ist und mehr als die Hälfte
      seiner Mitglieder anwesend sind. Im übrigen gilt § 15 sinngemäß.
5.   Über die Vorstandssitzung und deren Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist

      vom Sitzungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 18

Vorsitzender

1.   Der Vorsitzende ist für den Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des

      Vorstandes verantwortlich. Er hat die laufenden Verwaltungsgeschäfte, ausgenommen der

      Kassengeschäfte, zu besorgen.

2.   Der Vorsitzende eröffnet, leitet und beschließt die Mitgliederversammlung und die 

      Sitzungen des Vorstandes. Er handhabt die Ordnung.

3.   Der stellvertretende Vorsitzende ist allgemeiner Vertreter des Vorsitzenden.

4.   Bei Verhinderung oder vorübergehendem Ausfall des Schriftführers und/oder des Kassen-
      verwalters kann der Vorsitzende ein anderes Vorstandsmitglied mit deren Vertretung be-

      auftragen.

      Darüber hinaus kann er Verbandsmitgliedern einzelne Geschäfte übertragen und sie zu

      Beratungen hinzuziehen.

§ 19

Fachberater
1.   Zur Unterstützung bei der Erfüllung der dem Verband obliegenden Aufgaben (§ 2)

      werden durch den Vorstand des Verbandes nach fachlicher Eignung und Befähigung 

      Fachberater bestellt. Sie können zu Beratungen des Vorstandes hinzugezogen werden.

      Eine eventuelle Abberufung erfolgt ebenfalls durch den Vorstand.

2.   Zur organisatorischen und fachlich inhaltlichen Vorbereitung einer einheitlichen und

      qualifizierten Aus- und Fortbildung der Mitglieder finden auf Einladung des Vorsitzen-

      den Fachberatertagungen statt.

      Zu den Aufgaben der Fachberater zählt auch, Mitgliedern fachlichen Rat und Hilfe im

      Einzelfall zu gewähren.

3.   Die Mitarbeit der Fachberater ist ehrenamtlich. Das Weitere bestimmt der Vorstand.
IV. Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

§ 20

Geschäftsjahr, Haushaltsplan, Jahresrechnung, Geschäftsbericht

1.   Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2.   Für jedes Geschäftsjahr ist ein Haushaltplan aufzustellen. Er ist rechtzeitig von dem 

      Kassenverwalter im Benehmen mit dem Vorsitzenden vorzubereiten und vom Vorstand

      zu beschließen.

3.   Ist der Haushaltsplan zu Beginn des Geschäftsjahres noch nicht beschlossen, so dürfen

      nur Ausgaben geleistet werden, die unbedingt notwendig sind, um die Verbandsaufgaben

      zu erfüllen.

4.   Die Einnahmen und Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Laufende Geschäftsaus-
      gaben sowie andere unabweisbare Ausgaben über 3.000,00 Euro im Einzelfall bedürfen

      der Genehmigung des Vorstandes.

5.   Über Einnahmen und Ausgaben jedes Geschäftsjahres ist vom Kassenverwalter zunächst

      dem Vorstand und anschließend der Mitgliederversammlung Rechnung zu legen und ein 

      Geschäftsbericht zu erstatten.

§ 21

Kassenverwaltung

1.   Die Kasse des Verbandes wird von dem Kassenverwalter im Benehmen mit dem Vor-

      sitzenden geführt.

      Der Kassenverwalter ist für die Geldgeschäfte verfügungsberechtigt, sammelt die Rech-

      nungsbelege und fertigt den Jahresabschluss mit Bericht.

      Die Haushalts- und Kassenführung kann auch über elektronische Datenverarbeitung 

      erfolgen.

2.   Der Vorstand erlässt die Vorschriften über die Kassenverwaltung

§ 22

Rechnungsprüfung

1.   Die Jahresrechnung ist jährlich durch zwei Rechnungsprüfer zu prüfen.

2.   Die Mitgliederversammlung wählt zwei Mitglieder als Rechnungsprüfer sowie ein

      Mitglied als Stellvertreter für die Dauer der Wahlperiode (§16 Abs. 2). Eine Wieder-

      wahl für zwei aufeinander folgende Wahlperioden ist nicht zulässig.

3.   Die Rechnungsprüfer haben die Rechnung mit allen Unterlagen auf ihre sachliche

      und rechnerische Richtigkeit zu prüfen. 

4.   Die Rechnungsprüfer haben einen schriftlichen Prüfungsbericht zu fertigen und 
      diesen dem Vorstand zuzuleiten. Über das Ergebnis der Prüfung unterrichten sie

      die Mitgliederversammlung und beantragen anschließend bei Vorliegen der Voraus-

      setzungen die Entlastung des Kassenverwalters und des Vorsandes.

V. Satzungsänderung, Auflösung des Verbandes

§ 23

Satzungsänderung

1.   Anträge auf Änderung der Satzung können von jedem Mitglied eingebracht werden. Sie

      sind spätestens drei Monate vor der Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden schrift-

      lich unter Angabe des Zweckes und der Gründe einzureichen.

2.   Zur Änderung der Satzung bedarf es einer Zweidrittelmehrheit der in der Versammlung

      anwesenden Mitglieder.

§ 24

Auflösungsbeschluss, Vermögensverwendung

1.   Der Verband kann nur auf Antrag des Vorstandes oder eines Zehntel der Mitglieder auf-
      gelöst werden.

2.   Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von zwei Drittel der in der Versammlung anwesen-

      den  Mitglieder. Die Auflösung wird vom Vorstand durchgeführt. 

3.   Bei Auflösung oder Aufhebung des Verbandes oder bei Wegfall des gemeinnützigen 

      Satzungszwecks ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zugunsten einer ge-

      meinnützigen Vereinigung, die der Förderung des Personenstandswesens dient oder einer

      steuerlich als gemeinnützig kirchlich oder mildtätig anerkannten Organisation für deren

      satzungsgemäßen Zwecke zu verwenden.

      Über die Verwendung beschließt die Mitgliederversammlung.

      Sofern die Auflösungsversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und

      sein stellvertretender Vorsitzender allein vertretungsberechtigte Liquidatoren.

VI. Inkrafttreten der Satzung

§ 25

Die von der Mitgliederversammlung am 07. September 2010 in Cochem beschlossene

Neufassung der Satzung wird mit der Eintragung in das Vereinsregister wirksam.

Sie löst die Satzung vom 25.05.1965 i.d.F. vom 09.03.1994 ab.
